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§1   Reise/Mietvertrag –Anmeldung–Bestätigung 
Mit der schriftlichen Anmeldung oder einer Onlinebuchung bietet der Reiseteilnehmer der thailändischen Incoming-Agentur  und Reiseveranstalter Four Wheel 
Travel Ltd. den Abschluss eines Reisevertrages, oder Mietwagenvertrag an. Die Anmeldung wird verbindlich mit dem Eingang der Anmeldebestätigung durch d er 
thailändischen Incoming-Agentur / Reiseveranstalter Four Wheel Travel Ltd. Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich, telefonisch oder über das Internet 
erfolgen. Werden weitere Personen mit angemeldet, so steht der Anmelder auch für die Vertragsverpflichtungen der mit angemeldeten Personen sowie seine  
eigenen ein. Der Vertrag kommt ausschließlich durch die Annahme von Four Wheel Travel Ltd. zustande. Mit der Anmeldung erkennt der Reiseteilnehmer die 
Reisebedingungen von Four Wheel Travel Ltd. als geltend und verbindlich an. Sämtliche Abreden, Nebenabreden und Sonderwünsche sollen schriftlich  erfasst 
werden. Vereinbarte Sonderwünsche sind in die Reiseanmeldung und Reisebestätigung aufzunehmen.  
An seine Reiseanmeldung oder Mietwagenbuchung ist der Reisende drei Wochen gebunden. Innerhalb dieser Frist wird die Reise durch Four Wheel Travel Ltd. 
bestätigt. Grundsätzlich ist Ihre Buchung für uns nach erfolgter schriftlicher Bestätigung und Ausstellung der Reiseunterlagen verbindlich. Der Reiseteilnehmer 
erklärt sich durch die Anmeldung auch mit der Speicherung seiner persönlichen Daten einverstanden, die ausschließlich für die Reisevorbereitung und zur 
Reiseteilnehmerbetreuung genutzt werden. 
Ist die Anmeldung über die Firma Four Wheel Travel Deutschland (4x4Reisen.de) zustande gekommen, so tritt die Firma Four Wheel Travel Deutschland 
(4x4Reisen.de) als reiner Vermittler auf. Four Wheel Travel Ltd. tritt in alle Vereinbarungen für Four Wheel Travel Deutschland (4x4Reisen.de) ein und übernimmt 
sämtliche Rechte und Pflichten. 
 
§2 Bezahlung 

a. Einmalzahlung 
Nach Erhalt der Reisebestätigung von Four Wheel Travel Ltd. ist der Reiseteilnehmer verpflichtet binnen 14 Tagen die sich aus der 
Anmeldebestätigung ergebende Anzahlung zu tätigen, mindestens aber 10% des Gesamtreisebetrages. Ferner ist der Reiseteilnehmer verpflichtet 
den gesamten Reisepreis spätestens 4 Wochen vor Reiseantritt ohne weitere Aufforderung zu bezahlen. Sollte der Zeitraum zwischen Reisebuchung 
und Reiseantritt weniger als 12 Wochen betragen, so wird auf die Anzahlung verzichtet und direkt ein Gesamtzahlungsdatum in der 
Anmeldebestätigung genannt. Sollte eine vollständige Bezahlung nicht erfolgen, ist der Reiseveranstalter nicht verpflichtet die vereinbarten 
Reiseleistungen für die Reiseteilnehmer zu erbringen.  
 

b. Ratenzahlung 
Auf Wunsch kann der Reiseteilnehmer eine Ratenzahlung beantragen.  Nach Prüfung des Antrages und dessen Annahme durch Four Wheel Travel Ltd. 
kann der Reiseteilnehmer seine Zahlung in 12 Monatsraten an Four Wheel Travel Ltd. leisten. Die Reise kann jedoch erst nach Zahlung von 
mindestens 45% des Gesamtpreises (Reisepreis + Zinsen) erfolgen. Ist der Reiseteilnehmer mit mehr als einer Monatsrate überfällig so wird der 
Gesamtpreis sofort fällig. Sollten 45% des Gesamtpreises nicht bezahlt sein oder ersichtlich sein das die restliche Zahlung nicht erfolgen kann ist der 
Reiseveranstalter nicht verpflichtet die vereinbarten Reiseleistungen für die Reiseteilnehmer zu erbringen.  
 

Kommt der Reiseteilnehmer mit den Zahlungen in Verzug, hat der Reiseveranstalter gegen den Reiseteilnehmern Anspruch auf Schadensersatz den er nach 
seiner Wahl entweder konkret berechnen kann oder aber pauschal, wie im Fall des Rücktritts durch den Reiseteilnehmern,  siehe Ziffer 5 der allgemeinen 
Reisevereinbarungen, geltend machen kann. 
 
§3 Leistungen 
Die Leistungsverpflichtung von Four Wheel Travel Ltd. ergibt sich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung und dem Leistungsangebot des Prospektes,  das zum 
Zeitpunkt der Buchung maßgebend war. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zwischen Drucklegung der Reiseausschreibung und Durchführung der Reise teilweise 
Zeiträume von mehr als einem Jahr entstehen können. 
 
§4 Preise, Preis- und Leistungsänderungen 
Als Preise der von Four Wheel Travel Ltd. angebotenen Leistungen, Produkte und sonstige Dienstleistungen gelten stets und ausschließlich die Preise mit der 
Landeswährung des Sitz von Four Wheel Travel Ltd. (Thailand / thailändische Bath). Sollte der Preis in einer anderen oder zusätzlich mit einer weiteren Währung 
dargestellt sein  so ist dieser  Zahlenwert als reiner Richtwert anzusehen.  Auf der Internetplattform von Four Wheel Travel Ltd. & 4x4Reisen.de dargestellte 
Preise in Euro werden beim Seitenaufbau mit dem zu genau diesem Zeitpunkt gültigen Umrechnungskurs TBath in Euro ausgegeben (Der von der Bank of 
Bangkok herausgegebenen Tageswechselkurs). Sollte sich während des Betrachtens der Kurs ändern  und wird die Internetseite mit Euro Preisangaben erneut 
aufgerufen so kann der Zahlenwert in Euro variieren.   Dies ist bedingt durch die Kursschwankungen bindend ist immer der Preis in TBath.  Das variieren des 
Zahlenwertes in Euro stellt keine Preisänderung der angebotenen Leistungen und Produkte dar. Der Abgabepreis in TBath ist von den Kursschwankungen nicht 
betroffen und bleibt stets konstant. 
Preisänderungen sind nach dem Abschluss des Reisevertrages aus berechtigten, erheblich und nicht vorgesehenen Gründen (Erhöhung der Steuern, Gebühren, 
Tarife oder sonstiges) in dem Umfang möglich, wie diese sachlichen Gründe in Höhe der Preisänderungen rechtfertigen. Der  Reiseveranstalter ist verpflichtet, 
den Reiseteilnehmern unverzüglich über Preisänderungen zu informieren. Beträgt die Erhöhung des Reisepreises mehr als 20 %, ist der Reiseteilnehmer 
innerhalb von 10 Tagen zum gebührenfreien Rücktritt berechtigt. Änderungen oder Abweichungen gewisser Reiseleistungen aus dem vereinbarten Inhalt des 
abgeschlossenen Reisevertrages, die nach Abschluss des Vertrages notwendig werden und die nicht vom Reiseveranstalter wider Treu und Glauben 
herbeigeführt wurden, sind nur zulässig, soweit die Änderungen nicht erheblich sind und dem Gesamtzuschnitt und Ablauf der Reise nicht beeinträchtigen. Der 
Reiseveranstalter verpflichtet sich auch in diesem Fall, die Reiseteilnehmer unverzüglich zu informieren. Nach Eingang dieser Mitteilung bei den 
Reiseteilnehmern, kann dieser innerhalb von 10 Tagen gebührenfrei vom Reisevertrag zurücktreten. Nimmt der Reiseteilnehmer das Rücktrittsrecht nicht in 
Anspruch, hat der nach Ablauf der 10 Tage keinerlei Anspruchsrecht auf eine Minderung. Kleinere Abweichungen von der Reisebeschreibung die auf Grund 
höherer Gewalt, wie auch sich durch ständig wechselnde Gegebenheiten im Reiseland während einer Reise entstehen können, gehören zu dem normalen 
Erscheinungsbild einer individuellen Abenteuerreise und sind als solches von einer Reisepreisminderung ausgeschlossen. Größere und vor allem kostenpflichtige 
Änderungen die während einer Reise entstehen, können nur dann durchgeführt werden, wenn der Reiseteilnehmer hierzu sein Einverständnis gibt. In einer 
Gruppenreise gilt hier das Mehrheitsprinzip. 
 
§5 Rücktritt durch den Reiseteilnehmern 
Der Reiseteilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reise-/Mietvertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Reiserücktrittserklärung bei Four 
Wheel Travel Ltd. oder Four Wheel Travel Deutschland (4x4Reisen.de) Die Rücktrittserklärung muss unbedingt schriftlich erfolgen. Im Falle eines Rücktritts 
stehen Four Wheel Travel Ltd. folgende Entschädigungen zu, bei deren Berechnung die gewöhnlich ersparten Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche 
anderweitige Verwendung der Reiseleistung berücksichtigt wurden. 
 
Bis zu 100 Tage vor Reiseantritt    20 % des gesamten Reisepreises ab 99. bis 60. Tag vor Reiseantritt   25 % des gesamten Reisepreises 
ab 59. bis 35. Tag vor Reiseantritt    35% des gesamten Reisepreises ab 34. bis 15. Tag vor Reiseantritt   40 % des gesamten Reisepreises 
ab 14. bis 6. Tag vor Reiseantritt    50 % des gesamten Reisepreises ab 5. bis 1. Tag vor Reiseantritt    60 % des gesamten Reisepreises 
am Reiseantrittstag  100 % des gesamten Reisepreises nach Reisebeginn  100 % des gesamten Reisepreises. 
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Bei Reiseleistungen durch Dritte (Fährgesellschaften, Fluggesellschaften oder andere Reisezulieferfirmen) werden deren Stornokosten zusätzlich an den 
Reiseteilnehmern weitergeleitet. Diese Stornokosten werden im Einzelnen nachgewiesen. 
Als Stichtag gilt der Eingang der schriftlichen Annullierung bei Four Wheel Travel Ltd. Bis zum Reisebeginn hat der Reiseteilnehmer die Möglichkeit, sich bei der 
Durchführung der Reise durch einen Dritten ersetzen zu lassen. Der Teilnahme des Dritten kann Four Wheel Travel Ltd. widersprechen, wenn diese Person den 
Erfordernissen der Reise nicht genügt. (Evtl. Einreiseverweigerung oder ähnliches). Stimmen wir dem Wechsel der Person jedoch zu, sind wir berechtigt, die 
ǘŀǘǎŅŎƘƭƛŎƘŜƴ aŜƘǊƪƻǎǘŜƴ Ǿƻƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ϵ 50,00 von den Reiseteilnehmern zu verlangen. In diesem Zusammenhang empfehlen wir den Abschluss einer 
Reiserücktrittversicherung. (Im Reisepreis nicht enthalten! Günstige Angebote gibt es im Internet)  
 
 
§6 Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Reiseteilnehmer einzelne Reiseleistungen nicht in Anspruch, die vertraglich vereinbart wurden zu deren Erbringung der Reiseveranstalter bereit und 
in der Lage ist, so besteht kein Anspruch des Reiseteilnehmern auf Rückerstattung. 
 
 
§7 Rücktritt und Kündigung durch Four Wheel Travel Ltd. 
Wird in der entsprechenden Reiseausschreibung auf eine Mindestteilnehmerzahl (MTZ) hingewiesen, kann Four Wheel Travel Ltd. bis 14 Tage vor Reisebeginn 
den Reisevertrag kündigen, wenn die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht zustande kommt. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Reiseteilnehmern 
unverzüglich nach Eintritt der Kündigungsvoraussetzung hiervon in Kenntnis zu setzen. Der Reiseteilnehmer erhält den eingezahlten Reisepreis umgehend 
zurück. Weitere Ansprüche können danach nicht bei Four Wheel Travel Ltd. geltend gemacht werden. Der bestehende Vertrag kann ohne die Einhaltung einer 
Frist gekündigt werden, wenn der Reisende die Durchführung der Reise trotz einer Abmahnung durch Four Wheel Travel Ltd. weiterhin nachhaltig stört oder sich 
vertragswidrig verhält. Im Falle einer Kündigung durch Wheel Travel Ltd. behält der Reiseveranstalter den Anspruch auf den Reisepreis, wird sich aber eventuell 
ersparte Aufwendungen sowie Vorteile anrechnen lassen die aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt 
werden, einschließlich der von in Leistungsträgern des Reiseveranstalters gut gebrachten Beträge. Um Schaden von der Gruppe abzuwenden kann der 
Veranstalter ebenso fristlos kündigen, wenn der Reisende sich nach dem gültigen Recht des Reiselandes oder nach thailändischem und deutschem Recht 
strafbar verhält. In diesem Fall hat der Reiseteilnehmer jeden Anspruch auf Erstattung ersparter Aufwendungen durch nicht in Anspruch genommene Leistungen 
verwirkt. Wenn durch das Fehlverhalten der Reiseteilnehmer Schaden entsteht, so ist er Wheel Travel Ltd. und jedem einzelnen Reiseteilnehmer zu vollem 
Schadenersatz verpflichtet. 
Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der 
Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann der Reiseveranstalter für die bereits erbrachten oder zur 
Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen.  
 
 
§8 Gewährleistung 
Eine vom Reiseteilnehmern festgestellte, nicht ς vertragsgemäße Erbringung der Reiseleistung muss unverzüglich dem Reiseveranstalter oder dem betreffenden 
Dienstleister des Leistungsträgers bzw. dem Reiseveranstalter schriftlich zur Kenntnis gegeben werden, so dass dieser eine geeignete Lösung treffen kann. 
Maßgebend sollen hierfür insbesondere die Orts- und landesüblichen Gegebenheiten sein. 
Falls die Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist unter vorgenannter Maßgabe behoben werden können, hat der Reiseteilnehmer den oben genannten 
Dienstleistenden, Leistungsträger oder Reiseveranstalter aufzufordern den gerügten Mangel schriftlich zu dokumentieren und zu bestätigen. Unterlässt der 
Reisende die Rüge des Mangels und besitzt er auch keine schriftliche Bestätigung, sind spätere Minderungs- und Schadensersatzansprüche ausgeschlossen. 
 
 
§9 Haftung 
Im Rahmen der Sorgfaltspflicht haftet Wheel Travel Ltd. für: 

a. Die gewissenhafte Reisevorbereitung. 
b. Die sorgfältige Überwachung und Auswahl der Leistungsträger. 
c. Die Richtigkeit der Leistungsbeschreibungen. 
d. Die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Orts- und landesüblichen 

Gepflogenheiten. 
e. Four Wheel Travel Ltd. haftet nicht für die Leistungsstörungen im Bereich der Fremdleistungen, die lediglich vermittelt werden (Flugzeug, Bahn, Schiff, 

Hotel, Pension, Sonderausflüge usw.) Für Personenschäden, die im mittelbaren und unmittelbaren Zusammenhang mit der Beförderung im 
Linienverkehr  stehen, haften wir ebenfalls nicht. Eine etwaige Haftung regelt sich in diesem Fall nach den Beförderungsbestimmungen dieses 
Unternehmens. 

 
Expeditionen, Abenteuer-, Erlebnisreisen und Incentive-Reisen sind zum Teil Sportreisen mit erhöhten Sicherheitsrisiken. Sowohl bei diesen aufgeführten 
Reisen/Touren, sowie den schwerpunktmäßigen Off-Road-Reisen übernimmt Four Wheel Travel Ltd. im Hinblick auf solchen Reisen anhaftende allgemeine 
Risiken keinerlei Haftung (Haftungsausschluss). Eine Haftung ist sowohl für Personen als auch für Sachschäden ausgeschlossen. Four Wheel Travel Ltd.  haftet 
insbesondere nicht für individuelle Fahrfehler der einzelnen Reiseteilnehmer oder für die Eignung der Fahrzeuge zur Bewältigung solcher Touren oder für die 
technische Beschaffenheit der Fahrzeuge. Hierfür und für die Einschätzung seines fahrerischen Könnens unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen 
Gegebenheiten und der jeweiligen Risikosituation, ist der Reiseteilnehmer bzw. der Fahrer des jeweiligen Fahrzeuges ausschließlich selbst verantwortlich. Bei 
den vorgenannten Reisen kann es aufgrund der besonderen Art dieser Reisen zu technischen Ausfällen an Fahrzeugen kommen, die auch den Reiseverlauf 
verzögern können. Aufgrund der Tatsche das dies zum normalen Verlauf einer solchen Reise gehören kann, kann von den Reiseteilnehmern in einem solchen 
Zusammenhang weder Schadensersatz noch Minderungsansprüche verlangt werden. Für all die in Ziffer e vorgetragenen Fälle verzichtet der Reiseteilnehmer 
hiermit ausdrücklich auf Regressansprüche. 
 
Reiseteilnehmer haften für alle Schäden die sie der Gesellschaft Four Wheel Travel Ltd. oder deren Beauftragten zugefügt haben. Insbesondere haften die 
Reiseteilnehmer für alle Schäden an staatlichen und kulturellen Einrichtungen, Symbolen und Werten  die Staatseigentum von Thailand, Laos und Cambodia 
sind. 
Die Gesellschaft Four Wheel Travel Ltd. wird stellvertretend für den Reiseteilnehmer den vom Reiseteilnehmer verursachten Schaden mit den staatlichen und 
kulturellen Einrichtungen prüfen und regeln. Alle Vorleistungen und Aufwände zur Schadensregulierung wird Four Wheel Travel Ltd. dem Reiseteilnehmer in 
Rechnung stellen.  
Zur Durchsetzung der entstandenen Forderungen wird die Gesellschaft Four Wheel Travel Ltd.  thailändische Gerichte in Anspruch nehmen. Sollte der 
Reiseteilnehmer bereits das Hoheitsgebiet von Thailand verlassen haben übergibt die Gesellschaft Four Wheel Travel Ltd. die Forderung an Four Wheel Travel 
Deutschland.  Four Wheel Travel Deutschland  ist berechtigt die entstandene Forderungen mittels deutscher Gerichte geltend zu machen. 
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§10 Haftbeschränkung 
Der Veranstalter haftet nicht, soweit seine Haftung nach der vorgenannten §9e ausgeschlossen ist. Der Veranstalter haftet lediglich im Rahmen seiner 
gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung ist jedoch auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch 
grobfahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit der Reiseveranstalter für einem dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist. Den Reiseteilnehmern wird in diesem Zusammenhang im eigenen Interesse der Abschluss einer Reiseunfall- und 
Reisegepäckversicherung empfohlen. 
Sämtliche Ansprüche, die in Zusammenhang mit dem Reisevertrag und den von Four Wheel Travel Ltd. erbrachten Leistungen stehen, aus welchem 
Rechtsanspruch auch immer, hat der Reiseteilnehmer innerhalb von 3 Monaten nach dem im Reisevertrag vorgesehene Rückreisedatum gegenüber Four Wheel 
Travel Ltd. schriftlich geltend zu machen. Der Veranstalter haftet lediglich im Rahmen seiner gesetzlichen Bestimmungen. Four Wheel Travel Ltd. und der 
Reiseteilnehmer sind sich einig, dass die Verjährungsfrist maximal ein Jahr ab den Zeitpunkt der Beendigung der Reise beträgt.  
Kommt der Reisevertrag zwischen einen Reiseweiterverkäufer und dem Reiseteilnehmer direkt zustande, so ist eine Haftung durch Four Wheel Travel Ltd. 
ausgeschlossen. 
 
 
 
§11 Mitwirkungspflicht 
Bei eventuell auftretenden Reisemängel ist der Reiseteilnehmer verpflichtet, alles ihm Zumutbare im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu tun, um 
Beeinträchtigungen und vermeintliche Schäden zu vermeiden und abzuwehren. Der Reiseteilnehmer ist ebenfalls verpflichtet, die ihm in der Reiseausschreibung 
und/oder den übermittelten Reiseunterlagen enthaltenen Hinweise zu beachten (Gesundheitstipps und Vorsorge, Impfungen, Pass-, Visa- und 
Zollbestimmungen, usw.) Der Reiseteilnehmer ist insbesondere dazu verpflichtet, seinen Beanstandungen unverzüglich die  Reiseleitung bekannt zu geben, so 
dass nach Möglichkeit sofort für Abhilfe gesorgt werden kann. Unterlässt der Reisende es schuldhaft, einen Mangel bzw. eine Rüge schriftlich anzuzeigen und 
sich diese vom Reiseveranstalter schriftlich dokumentieren zu lassen, so kann später kein Anspruch auf Minderung gestellt werden. Bei Verlust oder 
Beschädigung von Gepäck sollte unverzüglich eine Anzeige gegenüber dem Beförderungsunternehmen vollzogen werden. 
 
 
 
§12 Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbedingungen 
Der Reiseteilnehmer selbst ist für die Einhaltung der oben genannten Bestimmungen verantwortlich. Alle Nachteile, Kosten und sonstige Schäden, die aus der 
Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen, gehen zu Lasten der Reiseteilnehmer, auch wenn diese Vorschriften und Bestimmungen nach der Buchung oder 
nach Reiseantritt geändert werden sollten. Four Wheel Travel Ltd. ist verpflichtet, deutsche Reiseteilnehmern über Bestimmungen, die Pass-, Visa- und 
Gesundheitsvorschriften betreffen, zu informieren, sofern sie ihm bekannt sind oder unter Anwendung üblicher Sorgfalt bekannt sein müssten. Ohne besondere 
Mitteilung wird dabei unterstellt, dass für die Reiseteilnehmer keine Besonderheiten zutreffen (laufendes Strafverfahren, doppelte Staatsbürgerschaft oder 
Ähnliches). Sofern es uns möglich ist, werden wir den Reiseteilnehmern über Änderungen diesbezüglicher Art informieren. Die Pflicht der Reiseteilnehmer, sich 
selbst bei den zuständigen Behörden und Stellen zu erkundigen, bleibt trotzdem aufrecht bestehen. Der Reisepass muss noch 6 Monate über das vertraglich 
vorgesehene Ende der Reise hinaus gültig sein! 
 
 
 
§13 Aufrechnung 
Der Reiseteilnehmer ist nicht berechtigt gegen Ansprüche auf Zahlung des Reisepreises, mit Gegenforderungen die Aufrechnung zu erklären, es sei denn die 
Gegenforderung ist unbestritten oder durch ein Gericht rechtskräftig festgestellt. 
 
 
 
§14 Reisevermittler & Reiseweiterverkäufer & Reseller 
Als Reisevermittler, Reseller werden Kaufleute genannt, welche ein Produkt oder Leistung der thailändischen Incoming Agentur / Reiseveranstalters Four Wheel 
Travel Ltd. weiter an Reiseteilnehmer vermittelt. Den Reisevertrag jedoch nicht in eigenen Namen mit dem Reiseteilnehmer abschließt. Bei Abschluss eines 
Reisevertrages zwischen dem vermittelten Reiseteilnehmer und Four Wheel Travel Ltd. zahlt Four Wheel Travel Ltd. je Reiseteilnehmer eine gesondert 
vereinbarte Provision an den Reisevermittler aus. Der Reisevermittler ist nicht befugt eigenständig irgendwelche Absprachen oder Zusagen insbesondere über  
Reiseverlauf, Preise oder Rabatte im Namen von Four Wheel Travel Ltd. dem Reiseteilnehmer zu geben. Der Reisevertrag mit dem Reiseteilnehmer gilt erst mit 
schriftlicher Bestätigung seitens Four Wheel Travel Ltd. als angenommen. Die Provision an dem Reisevermittler wird nach vollständiger Zahlung des 
Gesamtreisebetrages vom Reiseteilnehmer an Four Wheel Travel Ltd. sowie nach Abschluss der gebuchten Tour fällig. Sollte eine Inkassoleistung mit dem 
Reisevermittler vereinbart worden sein, so kann dieser bei Überweisung der letzten Rate des Gesamtreisebetrages seine Provision vom Endbetrag einbehalten 
ein weitergehendes Einbehaltungsrecht ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die letzte Rate des Gesamtreisebetrages hat spätestens am Tag des Reisebeginns auf 
ein Konto der Four Wheel Travel Ltd. zur freien Verfügung zu stehen. 
Bei gewerblichen Reisebüros ist die weitere Option möglich, dass der Reisevermittler vom Reiseteilnehmer 10% vom Reisepreis als Anzahlung erhält, von diesen 
10% zieht der Reisevermittler seine Provision ab und leitet den Rest des Betrages an Four Wheel Travel Ltd. weiter. Die restlichen 90% zahlt der Reisende direkt 
auf das deutsche Treuhandkonto des Reiseveranstalters Four Wheel Travel Ltd. ein. Sollte der Reseller eine höhere Provision erhalten als er als Anzahlung 
erhalten hat, so erhält er die Differenz nach vollständiger Zahlung des Reiseteilnehmers an Four Wheel Travel Ltd. von Four Wheel Travel Ltd. überwiesen. 
Als Reiseweiterverkäufer werden Vollkaufleute genannt, welche ein Produkt (Reise) des Reiseveranstalters Four Wheel Travel Ltd. im eigenen Namen weiter 
verkaufen. Der Reiseweiterverkäufer kauft in diesem Fall ein Kontingent an Reisen beim Reiseveranstalter Four Wheel Travel Ltd. auf und kann diese 
eigenständisch weiter verkaufen. Sollte es sich bei dem Produkt um ein Standardprodukt von Four Wheel Travel Ltd. handel so ist der Reiseweiterverkäufer nicht 
befugt eigenständig irgendwelche Absprachen oder Zusagen insbesondere über Reiseverlauf im Namen von Four Wheel Travel Ltd. dem Reiseteilnehmer zu 
geben. In der Preisgestaltung ist der Reiseweiterverkäufer eigenständisch verantwortlich. Es ist Ihn jedoch untersagt Reisen an Reiseteilnehmer unter seinem 
eigenen Einkaufspreis anzubieten. Produkte und Leistungen die als Kontingent bei Four Wheel Travel Ltd. erworben werden müssen vollständig bezahlt werden 
bevor sie in Besitz des Reiseweiterverkäufers übergehen und von diesem weiter veräußert werden können. Ein Rückgabeanrecht auf nicht weiter verkaufte 
Produkte und Leistungen hat der Reiseweiterverkäufer nicht. 
 
Der Gesamtbetrag des Kontingents hat spätestens am Tag des Reisebeginns auf ein Konto der Four Wheel Travel Ltd. zur freien Verfügung zu stehen. Wurde von 
Four Wheel Travel Ltd. ein Produkt oder Leistung  Maßgeschneidert im Auftrag des Reiseweiterverkäufer zusammengestellt und entworfen so tritt Four Wheel 
Travel Ltd. auf Wusch in Namen des Reiseweiterverkäufers bei der Durchführung der Reise auf. In diesem Falle ist der Reiseweiterverkäufer Inhaber der Reise 
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und Four Wheel Travel Ltd. sein Dienstleister vor Ort. Damit ist der Reiseweiterverkäufer für Vermarktung, 
Preisgestaltung, und Inhalt der Reise selbst verantwortlich. Four Wheel Travel Ltd. darf diese Reisen weder im eigenen Name direkt oder über weitere 
Reisevermittler & Reiseweiterverkäufer anbieten. 
 
 
Reisevermittler, Reiseweiterverkäufer  und Reseller erhalten von Four Wheel Travel Ltd.  auf Anforderung  Kataloge , Flyer und sonstige Werbemittel kostenfrei 
gestellt.  Werden Messeauftritte geplant und durchgeführt so wird sich Four Wheel Travel Ltd. angemessen an Kosten und Messeartikeln, Messepersonal, 
Vorträge usw. beteiligen bzw. diese bereit stellen.  
 
§15 Fahrzeugvermietung von Four Wheel Travel Ltd. eigenen Fahrzeugen 
Das Mindestalter für Anmietungen in Thailand beträgt 24 Jahre. Bei Mietbeginn muss der Fahrer mindestens drei Jahre im Besitz  eines gültigen nationalen 
Führerscheins sein und diesen sowie einen internationalen Führerschein vorlegen.  
Das Fahrzeug darf nur von dem Mieter und in dem Mietvertrag angegebenen Personen gefahren werden.  
Je nach Reiseausschreibung ist im Mietpreis und Kaution der Fahrzeuge eine Campingausstattung bestehend aus ein Viermannzelt oder zwei Zweimannzelte, 
vier Schlafsäcke, vier Hüttenschlafsackinlett, sowie vier Luftmatratzen-Isomatten-Feldbetten selbstaufblasend enthalten.  
Ohne vorheriger Absprache und Zustimmung durch Four Wheel Travel Ltd. ist es nicht gestattet mit dem angemietete Fahrzeug die Landesgrenzen zu 
überschreiten.  
Einwegmieten sind nach vorheriger Absprache ohne Aufpreis möglich.  
Die Reservierung eines bestimmten Fahrzeuges oder Modell ist nicht realisierbar. Es wird jedoch ein Fahrzeug entsprechend der Reservierung abgegebenen 
Größe, Leistung und Typ bereitgestellt. In der Regel wird jedoch versucht den Kundenwunsch zu entsprechen. Mietfahrzeuge (ohne Reisebuchung) werden am 
Flughafen oder einem Hotel in Bangkok ohne Aufpreis übergeben. Bei der Übernahme wird der Rückgabeort verbindlich vereinbart. 
Pannen, Unfälle, Reparaturen oder Diebstahl des Fahrzeuges sind sofort dem Fahrzeugmieter Four Wheel Travel Ltd. zu informieren. Bei Unterlassung erlischt 
die Versicherungsdeckung und Four Wheel Travel Ltd. kann alle entstandenen Kosten dem Fahrzeugmieter in Rechnung stellen. Desweiterem ist immer die 
örtliche Polizei zu benachrichtigen. Bitte lassen Sie sich eine Kopie des Polizeiberichtes oder eine Vorgangsnummer aushändigen. Das Fahrzeug darf nur im 
öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden und nur im Rahmen einer touristischen Ausfahrt, Urlaubsfahrt. Insbesondere darf das Fahrzeug nicht für 
gewerbliche Zwecke, motorsportliche Zwecke, Fahrzeugtest oder Fahrschulübungen eingesetzt werden. Auf der Ladefläche dürfen keine Personen transportiert 
werden. Die Gesamtzahl an Personen welche im Fahrzeug transportiert werden darf den Werte welchen im Fahrzeugschein eingetragen ist nicht übersteigen. Im 
Zweifelsfall fünf Erwachsene und bzw. zwei Erwachsene und drei Kinder. Ansonsten gilt Sinngemäß §17. 
 
§16 Fahrzeugvermietung durch Vermittlung eines Fahrzeuges 
Bei Mietfahrzeuge eines in Thailand ansässigen Autovermieters oder seines Beauftragten gelten grundsätzlich  die entsprechenden Regelungen mit dem 
Autovermieter bei dem das Mietfahrzeug gemietet wurde. 
Four Wheel Travel Ltd. ist in diesem Falle reiner Vermittler und von jeglicher Haftung ausgeschlossen.  Four Wheel Travel Ltd. wird jedoch im Sinne des Kunden 
freiwillig und ohne Rechtsanspruch die Interessen des Reiseteilnehmers/Kunden vertreten und ihn in allen Belangen unterstütze n.  
 
§17 Mietfahrzeuge von Four Wheel Travel Ltd. / Kautionen 
Ist ein Mietwagenvertrag mit Four Wheel Travel Ltd. zustande gekommen oder ist in der Reisebeschreibung ausdrücklich erklärt worden, dass im Reisepreis 
bereits der Mietwagen von Four Wheel Travel Ltd. enthalten ist so ist neben dem Reisepreis eine Kaution für die angemieteten Fahrzeuge bei 
Fahrzeugübernahme in bar fällig. Die Kaution wird bei Fahrzeugübergabe in der jeweiligen Landeswährung des Ortes fällig an dem das Mietfahrzeug 
übernommen wird.  
Im Preis enthalten sind unbegrenzte Kilometer, Haftpflichtversicherung (Deckungssumme beschränkt auf 2 Millionen TBath), sowie alle anfallende Steuern. 
Die Kaution wird für Fälle hinterlegt welche nicht in der Fahrzeugversicherung abgesichert ist.  
 
Four Wheel Travel Ltd. bieten zwei Möglichkeiten der Kaution an: 
 

a) Rückkaution (Der Betrag wird bei Rückgabe des Fahrzeuges unter der Bedingung , dass keine Schäden entstanden sind erstattet bzw. verrechnet.)  
Einen Betrag von 2.500,00 TBath pro Tag, welche am Tag der Fahrzeugübernahme und Campingausrüstung in bar bereit gestellt wird und am Tag der 
Fahrzeugrückgabe ggf. abzüglich von nicht von der Versicherung abgesicherte Schäden zurück gezahlt wird.  
Nicht von der Versicherung gedeckte Schäden sind: 

a. alle Reifenschäden, 
b. Alle Schäden die Abseits der Straße im Gelände oder Schotterpiste erfolgen, 
c. Schäden an Spiegel und der Beleuchtungsanlage der Fahrzeuge, 
d. Schäden und Verschmutzungen im Innenraum der Fahrzeuge, 
e. Alle Schäden ohne polizeiliches Schadensprotokoll, 

 
b) Kostenkaution 

Mit einem Betrag von 1.250,00 TBath pro Tag, welche am Tag der Fahrzeugübernahme in bar bereit gestellt wird. Dieser Kautionsbetrag wird am 
Ende der Reise nicht zurückerstattet.  
Abgedeckt sind alle Schäden die unter Punkt a) gedeckt sind sowie zusätzlich zwei Reifenschäden, ein Spiegelschaden, leichte Lackschäden, leichte 
Schäden und Verschmutzungen im Innenraum der Fahrzeuge, und nicht schuldhafte Schäden an der Campingausrüstung.  

 
 
Von der Kaution (a und b) wird nicht abgedeckt: 
 

ω Aller schuldhaft und vorsätzlich begangenen Schäden. 
ω Schäden auf Grund von Alkoholgenus. 
ω Brandschäden jeder Art an der Campingausrüstung insbesondere Zelte, Schlafsack usw. 
ω Schäden auf Grund durch vorsätzlichen Verstoß gegen Mahnungen des Serviceteams. 
ω Schäden auf Grund von grob fahrlässigen Fahrweisen. 
ω Schäden auf Grund von vorsätzlich begangenen Straftaten im Straßenverkehr und neben dem öffentlichen Straßenverkehr. 
ω Alle Schäden die durch Vorfahrtfehler oder überhöhter Geschwindigkeit eingetreten sind (Achtung Linksverkehr).  
ω Alle Schäden im freien Gelände. 
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Schäden welche von der Kaution nicht abgedeckt werden, werden ohne Begrenzung in voller nachweisbarer Höhe dem Schadensverursacher in Rechnung 
gestellt. 
Kraftstoff ist in den jeweiligen Reisepreisen / Tarifen nicht enthalten. Alle ausgegebenen Fahrzeuge werden mit vollem Tank übergeben und müssen auch mit 
vollem Tank zurück gegeben werden. 
 
 
§18 Reiseverlauf 
Die einzelnen Touren stellen in der Regel keine hohen körperlichen Anforderungen an die Reiseteilnehmer, Teamgeist sollte aber vorhanden sein.  
Die Zeiten während der Reisen sind so ausgelegt, dass genügend Zeit für Freizeit und eigenen Erkundungen eingeplant wurde.  
Auf den Reisen sind Sie in ordentlichen und teilweise erstklassigen Hotels untergebracht. Änderungen können aber kurzfristig durch z.B. wetterbedingten 
Änderung der Route erforderlich sein.  
Aufgrund von uns nicht bedingter Einflüsse wie Wetter, Umwelteinflüsse, Unfälle, politischen Situationen oder polizeilichen und baulichen Maßnahmen sowie 
sonstigen Gründen ist der Reiseleiter bemächtigt von dieser Reisebeschreibung abzuweichen. Dieses wird zum Wohle aller Reisenden unternommen und stellt 
kein Mangel der Reise dar.  
Wünschen die Reiseteilnehmer bei einer bereits begonnen Tour eine Änderung des Reiseablaufes, Streckenführung oder Unterkünfte so kann der Reiseleiter in 
Absprache mit der Geschäftsführung von Four Wheel Travel Ltd. und einem eventuell weiteren Veranstalter diese Wünschen entsprechen. Alle Kosten wie 
höhere Beherbergungskosten, Transferkosten, zusätzliches Personalkosten und Stornokosten bereits bestellter Leistungen  tragen in diesem Fall die 
Reiseteilnehmer und werden entsprechend nachberechnet.  
 
Alle Reiseteilnehmer müssen sich darüber im Klaren sein, dass Four Wheel Travel Ltd. Event- und Abenteuerreisen anbieten und dementsprechend Probleme 
auftreten könnten, z.B. Unfälle im Regenwald, in den Bergen und auf den Treckingtouren, sowie Krankheiten während der Tour. D emzufolge übernimmt Four 
Wheel Travel Ltd.  keine Verantwortung für jedwede Art eines möglichen Unfalles oder reisebedingter Krankheiten. 
Bei jeder Reise wird der Reisende entsprechend der Reisebeschreibung von einem Flughafen in Thailand oder vom Hotel abgeholt.   
Grundsätzlich ist den Bitten und Anweisungen der Reiseleiter zu entsprechen. 
 
Sollte ein Reiseteilnehmer trotz mehrfachen Ermahnens in der Gruppe unangenehm auffallen oder Anweisungen des Reiseleiters nicht nach kommen, so ist der 
Reiseleiter berechtigt diesen von der weiteren Tour im Interesse aller anderen Reiseteilnehmer auszuschließen. Eine Rückerstattung des Reisepreises wird 
hierbei ausgeschlossen und stellt auch kein Mangel der Reise dar. 
Sämtliche Termine und Zeiten in den Reisebeschreibungen sind als vorrausichtliche Termine und Zeiten anzusehen. Es ist möglich, dass Four Wheel Travel Ltd. 
nach Buchung Änderungen der Termine und Zeiten vornehmen muss.  
Four Wheel Travel Ltd. ist berechtigt ganz oder teilweise seine zu erbringenden Leistungen auf Dritte/Erfüllungsgehilfen zu übertragen. Wobei  Four Wheel Travel 
Ltd. weiterhin für die gebuchte Reise verantwortlich bleibt. 
 
 
§19 Datenschutz 
Alle Daten die in Zusammenhang mit der Internetbuchung und manuellen Buchung vom Reiseteilnehmer / Kunden an Four Wheel Travel Ltd. bekannt gegeben 
wurde dürfen von Four Wheel Travel Ltd. für die aktuelle sowie spätere Buchungsprozesse gespeichert und verarbeitet werden. Four Wheel Travel Ltd. hat diese 
Daten absolut vertraulich zu behandeln darf diese keinen Dritten zur Verfügung stellen noch anderweitig selber verwerten. 
Der Kunde erklärt sich weiterhin damit einverstanden von Four Wheel Travel Ltd. Mails und Newsletter über wichtige Informationen zur Buchung, neue Produkte 
oder Länderinformation erhalten zu dürfen.  Der Kunde kann jederzeit ohne Angaben von Gründen seine Zustimmung zum Erhalt von Mails, Newsletter und 
Datenspeicherung wiederrufen.  Der Wiederruf ist schriftlich per Einschreiben an den Firmensitz in Bangkok oder über das Internetportal unter Nutzung der 
Anmelde/Abmeldefunktion  vom Kunden zu tätigen. 
 
§20 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Reisevereinbarung unwirksam sein, so soll dies nicht die Unwirksamkeit der gesamten Reisevereinbarungen und des 
gesamten Reisevertrages zur Folge haben. Anstatt der unwirksamen Bestimmungen gelten dann die gesetzlichen Regelungen. Im Übrigen bleibt der Vertrag 
einschließlich der Reisevereinbarung bestehen. 
 
§21 Gerichtsstand 

Soweit eine Gerichtsstandvereinbarung zulässig ist, soll als Gerichtsstand ausschließlich der Sitz der Gesellschaft Four Wheel Travel Ltd. Bangkok/Thailand  
gelten. Hierbei gilt als vereinbart, dass ausschließlich das Reiserecht des jeweiligen Gerichtsstandes Anwendung findet.   
Four Wheel Travel Ltd. ist berechtigt seine Forderungen an Four Wheel Travel Deutschland (4x4Reisen.de) mit Sitz in Deutschland abzutreten. In diesem Falle 
kann 4x4Reisen.de seine Forderungen in einem deutschen Mahnverfahren über ein deutsches Gericht durchsetzen. Tritt dieser Fall ein, so ist die 
Gerichtsverantwortlichkeit im Mahnverfahren nach dem Firmensitz von Four Wheel Travel Deutschland (4x4Reisen.de) maßgeblich. 
 
 
§22 Gültigkeit 
Gültigkeit dieser Reisevereinbarung / AGB hat jeweils die letzte Fassung. Jede nachfolgende Fassung ersetzt die vorgehende Version. 
Die jeweils gültige Reisevereinbarung / AGB ist Grundbestandteil des zwischen dem Reisenden und Four Wheel Travel Ltd. abgeschossenen Reisevertrages. 
Alle Leistungen die Four Wheel Travel Ltd. anbietet werden grundsätzlich im Rahmen dieser Reisevereinbarung / AGB ausgeführt. Sämtliche mündlichen 
Nebenabsprachen sind ausgeschlossen und gelten als nicht getätigt wenn diese nicht schriftlich vereinbart wurden.                                                                                                


